
 

             Verfahrensweg bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
freie und kommunale Träger der Jugendhilfe/ Kita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 weiterführende Informationen → Begriffsbestimmungen;      Verweis auf Dokument/ Link → 
tlw. sind die Dokumente beschreibbar. Zur Nutzung müssen Sie diese nach dem Öffnen, herunterladen. 

Abstimmung über Schritte zur Abwendung der Kindeswohl-
gefährdung zwischen Fachkraft und Erziehungsberechtigten 

- Einbeziehung Minderjährige*r 

- Motivieren der Erziehungsberechtigten zur Umsetzung vereinbarter 
Maßnahmen bzw. zur Annahme von Hilfen 

- Verschriftlichen (z.B.      Schutzplan)  

nein 

Jeder Verfahrensschritt muss ausführlich und nachvollziehbar dokumentiert werden.  

 

offen 

 Auswertung und Wirksamkeitsprüfung  
mit Erziehungsberechtigten /Minderjährigen 

Information an  
 

konkrete Angaben  
• derzeit bestehende 

Kindeswohlgefähr-
dung 

• bisherige Hand-
lungsschritte 

• angebotene Maß-
nahmen zur Ab-
wendung der 
Gefährdung 

 
        Meldebogen 
(je gefährdeter/m 
Minderjährigen 
separat auszufüllen) 

anonymisierte, pseudonymisierte Datenweitergabe 
personenbezogene 
Datenweitergabe 

Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte einer 
Kindeswohlgefährdung 

 

pädagogische Fachkräfte/ Leitung nichtpädagogisches Personal bzw. 
nicht hauptamtliche Personen 

•  Beobachtungen  

• anvertraute Geheimnisse  
• Informationen von Eltern/Dritten 

• Beobachtungen  

• anvertraute Geheimnisse  

• Informationen von Eltern/Dritten 

Empfohlene Nutzung:     
      Orientierungskataloges Kindeswohl 

➔  Unverzügliche Meldung an Leitung  
oder beauftragte Fachkraft  

 

 

Gefahr in 
Verzug 

 

Schritte werden umgesetzt 

Gefahr in 
Verzug 

Schritte werden nicht 
umgesetzt 

 

mit Leitung, Team 
in Zusammenwirken mit einer    

 Insoweit erfahrenen Fachkraft 
und ggf. Dritter (    Schweigepflicht)  

mit Erziehungsberechtigten  
und Minderjährigen  

(wenn dies den Schutz des  
Minderjährigen nicht gefährdet) 

Gefährdungseinschätzung durch Fachkraft/ Leitung 

 

& 

Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor? 
 

Information an 
Erziehungs- oder 
Personensorge-

berechtigte / 
Minderjährige über 

notwendige Meldung 
 

mit oder ohne 
Einverständnis der 

betreffenden 
Personen 

 

 

Gefahr nicht abgewendet 

ja 

Information an 
Jugendamt - ASD 

 

 03581 663- _ _ _ _ 
 

 (Notruf  112) 

Gefahr 
abgewendet 

https://nextcloud.sfws-goerlitz.de/index.php/s/TsYkJsmBwqYE8Zf
https://nextcloud.sfws-goerlitz.de/index.php/s/Jj9wwyaBrzEtDzn
https://nextcloud.sfws-goerlitz.de/index.php/s/BMHmx2HmgnMPAPi
https://nextcloud.sfws-goerlitz.de/index.php/s/5opoPyQ3oXqq58Y
https://nextcloud.sfws-goerlitz.de/index.php/s/Nm8tWfFHxsCDZjb
https://sfws-goerlitz.de/materialien/orientierungskatalog/
https://nextcloud.sfws-goerlitz.de/index.php/s/j4YewFydksSoKaC
https://nextcloud.sfws-goerlitz.de/index.php/s/meJH9m5BtpR6kyH

